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                  Bundesverband Mikrohaus 

Mikrohäuser („Tiny Houses“) –  

Fragen & Antworten für Redak onen 

1. Was genau ist ein Mikrohaus? 

Ein Mikrohaus ist ein sehr kleines Gebäude, das alle wesentlichen Funk�onen des Wohnens oder Arbei-

tens erfüllen kann. Der häufig verwendete Begriff „Tiny House“ ist rechtlich nicht definiert. Entscheidend 

ist daher nicht der Name, sondern wie das Gebäude genutzt wird. 

 
2. Sind Mikrohäuser rechtlich eine Sonderform? 

Nein. Mikrohäuser sind rechtlich kein Sonderfall. Sobald sie zum Wohnen oder Arbeiten genutzt werden, 

gelten sie als Gebäude und unterliegen dem normalen Bau- und Planungsrecht – unabhängig von ihrer 

Größe. 

 

3. Macht es einen Unterschied, ob ein Mikrohaus Räder hat? 

Für den Transport ja, für das Baurecht nein. Räder oder Anhänger spielen nur beim Straßenverkehr eine 

Rolle. Sobald ein Mikrohaus an einem Ort genutzt wird, gilt es rechtlich als Gebäude – auch mit Rädern. 

 

4. Warum können Mikrohäuser nicht einfach überall aufgestellt werden? 

In Deutschland entscheidet nicht das Gebäude, sondern das Grundstück. Wohnen ist nur dort erlaubt, wo 

das Planungsrecht es zulässt. Außerhalb von Ortscha7en ist Wohnen grundsätzlich verboten, innerhalb 

kommt es auf Einfügung und Bebauungspläne an. 

 

5. Warum scheitern viele Mikrohaus-Projekte? 

In der Praxis scheitern sie selten am Haus selbst, sondern meist am falschen Grundstück oder an falschen 

Erwartungen zur Nutzung. Die Idee wird häufig vor der rechtlichen Prüfung entwickelt – das führt zu Prob-

lemen. 

 

6. Kann man dauerha7 in einem Mikrohaus wohnen? 

Ja, grundsätzlich schon. Voraussetzung ist jedoch ein geeignetes Grundstück, eine Genehmigung und eine 

gesicherte Erschließung. Mikrohäuser sind kein Ersatz für fehlende Baugrundstücke, sondern eine andere 

Bauform auf solchen Grundstücken. 

 

7. Wie unterscheiden sich Dauerwohnen und Feriennutzung? 

Dauerwohnen bedeutet Erstwohnsitz und unterliegt strengeren Anforderungen. Ferien- oder Wochenend-

nutzung ist zeitlich begrenzt. Eine spätere Umnutzung zum Dauerwohnen ist nicht automa�sch erlaubt. 

 

8. Sind Campingplätze eine Lösung für Mikrohäuser? 

Für zeitlich begrenzte Aufenthalte ja, für dauerha7es Wohnen meist nein. Dauerwohnen auf Campingplät-

zen ist nur erlaubt, wenn die Gemeinde dies ausdrücklich festgelegt hat. Ein Campingplatz ersetzt zu-

nächst einmal kein Baugrundstück. 

 



9. Braucht man für ein Mikrohaus immer eine Genehmigung? 

In den meisten Fällen ja. Auch wenn ein Vorhaben in bes�mmten Konstella�onen verfahrensfrei sein kann, 

müssen alle rechtlichen Vorgaben eingehalten werden.  

„Genehmigungsfrei“ bedeutet nicht „rechtsfrei“. 

 

10. Wie autark dürfen Mikrohäuser sein? 

Technisch ist Autarkie möglich.  

Rechtlich verlangen viele Kommunen jedoch einen Anschluss an Wasser, Abwasser und Strom. Autarkie ist 

daher kein allgemeines Recht, sondern eine Einzelfallentscheidung. 

 

11. Warum gibt es so viele Missverständnisse rund um Tiny Houses? 

Weil Mikrohäuser gängige Vorstellungen von Wohnen infrage stellen, rechtlich aber im bestehenden Sys-

tem bleiben.  

Die Komplexität liegt nicht im Mikrohaus, sondern im deutschen Bau- und Planungsrecht. 

 

12. Sind Mikrohäuser ein Beitrag zur Lösung der Wohnungsfrage? 

Sie können ein Baustein sein – insbesondere für Nachverdichtung, temporär Nutzung von Freiflächen oder 

kleinere Haushalte. Sie ersetzen jedoch keine Bauleitplanung, keine Infrastruktur und keine klassischen 

Wohngebiete. 

 

13. Was ist die wich gste Botscha7 für die Öffentlichkeit? 

Mikrohäuser sind weder rechtsfreie Experimente noch automa�sch problema�sch.  

Sie funk�onieren überall dort gut, wo Planung, Standort und Nutzung zusammenpassen. 

 

14. Wo finden Redak onen verlässliche Informa onen? 

Bei Fachverbänden (wie beim Bundesverband Mikrohaus), Bauaufsichtsbehörden und spezialisierten Pla-

nern. Seriöse Anbieter stellen rechtliche Informa�onen transparent zur Verfügung und vermeiden einfa-

che Versprechen. 

 

 

Kurzfazit für Journalisten 

Mikrohäuser sind weniger eine rechtliche Ausnahme als ein Verständnisproblem.  

Wer sie als Gebäude begrei7 und nicht als Sonderobjekt, kann sachlich und korrekt darüber be-

richten. 
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